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Verlagerung von Arbeitsplatz im gleichen Ort

Ein Versicherungsunternehmen beschäftigte in einem Betrieb ungefähr 3.600 Mitarbeitern. Sie verlegte wegen Baumaßnahmen zwei Abteilungen mit 174 Angestellten vorübergehend für die Dauer von mehr als einem Monat in ein anderes Betriebsgebäude. Dieses befand sich 3 km weit entfernt. Die Tätigkeit als solche sowie die organisatorischen Strukturen änderten sich nicht. Die Mitarbeiter wurden allerdings in kleineren Büros untergebracht, die Einkaufsmöglichkeiten waren nicht mehr so gut und die Anfahrtswege veränderten sich für viele Mitarbeiter. Die mehrmonatige Verlagerung ist mittlerweile wieder abgeschlossen. Der Betriebsrat ist der Ansicht, dass der Arbeitgeber zuvor die Zustimmung des Betriebsrates hätte einholen müssen, weil es sich um eine Versetzung gehandelt habe. 

Das Bundesarbeitsgericht entschied in letzter Instanz, dass kein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates gem. § 99 Abs. 1 BetrVG bestanden habe. Es handele sich bei der Verlagerung um keine Versetzung im Sinne des § 95 Abs. 3 BetrVG. Dies ergebe sich daraus, dass sich an dem konkreten Arbeitsplatz der Arbeitnehmer und an den betrieblichen Abläufen nichts geändert habe. Die Unterbringung in kleineren Büros sei nicht bedeutsam. Die äußere Umgebung spiele generell keine Rolle, auch wenn manche Arbeitnehmer einen längeren Anfahrtsweg gehabt hätten. Dieser Grundsatz gelte jedenfalls, solange die Verlagerung lediglich innerhalb derselben politischen Gemeinde für wenige Kilometer erfolge. Inwieweit sich die Einkaufsmöglichkeiten verschlechtert hätten, sei in jedem Fall unbeachtlich. 

BAG vom 27.06.2006, 1 ABR 35/05

Außerordentliche Kündigung bei ordentlicher Unkündbarkeit

Eine Mitarbeiterin wurde bereits seit vielen Jahren als Mitarbeiterin im Sozialdienst eines Krankenhauses im öffentlichen Dienstes beschäftigt. Die ordentliche Kündigung war nach dem BAT ausgeschlossen. Im Laufe der Zeit häuften sich die Beschwerden über ihre arbeit. So sagte sie etwa zu, sich um alle Angelegenheiten zu kümmern, die mit der Verlegung eines Patienten zu kümmern, wie etwa eine Kostenzusage einzuholen. In Wirklichkeit kam sie dem jedoch nicht nach. Auch in anderen Fällen hielt sie gemachte Zusagen nicht ein. Dies führte u.a. dazu, dass andere Patienten erst Monate später mit ihrer Reha-Behandlung beginnen konnten und Patienten wegen unbearbeiteter Anträge auf die Durchführung einer Reha- Maßnahme entlassen werden mussten und auf Zuzahlungen seitens ihrer Krankenkassen verzichten mussten. Sie führte ebenfalls keine ordentlichen Dokumentationen und buchte sich an neun Arbeitstagen nicht in das elektronische Zeiterfassungssystem ein. Teilweise begann sie ihren Dienst erst nach Beginn der Kernarbeitszeit. Wegen dieser Verstöße wurde sie auch mehrfach abgemahnt. Der Arbeitgeber entschloss sich zur fristlosen Kündigung. 

Das Landesarbeitsgericht Köln stellte fest, dass die fristlose Kündigung entgegen der Ansicht der Vorinstanz wirksam ausgesprochen worden ist. Auch im Falle des Ausschlusses einer ordentlichen Kündigung gebe es die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung, sofern ein entsprechender wichtiger Grund vorliege. Allerdings müsse beachtet werden, dass in einem solchen Falle eine fristlose Kündigung nur ausgesprochen werden dürfe, wenn wirklich ein wichtiger Grund vorliege. Um dies zu beurteilen, seien strenge Maßstäbe anzulegen. Aufgrund der zahlreichen und gravierenden Pflichtverstöße der Mitarbeiterin sei vorliegend ein wichtiger Grund gegeben.

LAG Köln vom 30.10.2006, 14 Sa 158/06

Ausschluss von zusätzlichen Kosten für auswärtigen Rechtsanwalt bei PKH

Ein Mitarbeiter führte vor einem Arbeitsgericht einen Prozess gegen seinen Arbeitgeber und ließ sich durch einen Rechtsanwalt vertreten. Dieser hatte nicht am Gerichtsort, sondern vielmehr am seinem Wohnort seine Kanzlei. Aufgrund seiner Mittellosigkeit beantragte der Mandant Prozesskostenhilfe. Das Arbeitsgericht sprach ihm Prozesskostenhilfe zu und ordnete ihm wunschgemäß diesen Rechtsanwalt bei. Es entschied allerdings, dass die Reisekosten für den Rechtsanwalt nicht erstattet würden und dem Anwalt auch kein Abwesenheitsgeld gezahlt werde. Hiergegen war der Arbeitnehmer jedoch nicht einverstanden und legte sofortige Beschwerde beim Landesarbeitsgericht ein. 

Das hessische Landesarbeitsgericht wies die Beschwerde des Betroffenen zurück. Es müsse beachtet werden, dass im Zivilprozess nach § 121 Abs. 3 ZPO durch die Beiordnung eines nicht beim Prozessgericht zugelassenen Rechtsanwaltes keine Mehrkosten entstehen dürfe. Diese Regelung müsse im arbeitsgerichtlichen Verfahren entsprechend angewendet werden. Die Nichterstattung der Reisekosten des Rechtsanwaltes sei nur dann unzulässig, wenn sich der Betroffene aus besonderen Gründen nicht mit der Beiordnung eines Rechtsanwaltes am Prozessort begnügen müsse, sondern einen Anspruch auf die zusätzliche Beiordnung eines Verkehrsanwaltes am Wohnort habe. Dies könne sich auch aus der großen räumlichen Entfernung zum Prozessordnung ergeben. Eine hinreichend große Entfernung liege vor, wenn der Mandant eine mehrstündige Fahrt zum Prozessort auf sich nehmen müsse. Hiervon könne im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden, wo der Arbeitnehmer lediglich eine Stunde unterwegs gewesen sei und die Fahrkarte lediglich 10 Euro gekostet habe. 

Hessisches LAG vom 06.12.2006, Az. 2 Ta 584/06

Hinderungsgrund bei Versäumnisurteil

Nachdem der Kläger in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren nicht erschienen und die Klage abgewiesen worden war, wurde er aufgrund seines Einspruches persönlich zu einer weiteren mündlichen Verhandlung geladen. Hierzu kam er ebenfalls nicht. Kurz vor dem Termin wies er in einem Telefonat darauf hin, dass er heute nicht erscheinen werde. Daraufhin wurde sein Einspruch durch das Arbeitsgericht Köln endgültig verworfen. Hiergegen legte der Kläger Berufung ein. Diese wurde dahingehend begründet, dass der Kläger gesundheitlich beeinträchtigt gewesen sei und seine Handakten nicht gefunden habe. Nachfolgend trug er vor, er habe an einer Infektion der oberen Atemwege gelitten. 

Das Landesarbeitsgericht Köln wies die Berufung des Arbeitnehmers zurück. Er habe keinerlei Gründe vorgetragen, die ein Fernbleiben von der mündlichen Verhandlung rechtfertigen würden. Hierzu müsse schon eine ernsthafte Erkrankung vorliegen. Diese müsse dem Gericht so frühzeitig wie möglich mitgeteilt werden. Dies sei jedoch nicht geschehen. Selbst die nachträglich vorgetragenen Gründe seien nicht hinreichend substanziiert. Der Begriff einer gesundheitlichen Beeinträchtigung sei viel zu vage und sei daher auch nicht durch das Gericht verifizierbar. Das gelte auch für die behauptete Infektion der oberen Atemwege, hinter der sich normalerweise lediglich ein Schnupfen verberge. Die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung reiche nicht aus.  

(LAG Köln vom 02.06.2006, Az. 4 (2) Sa 309/06)
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